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Erlassen von der Landsgemeinde am 6. Mai 2001

I.

GS IV B/1/3, Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz) vom 6. Mai 2001 
(Stand 1. August 2017), wird wie folgt geändert:

Art.  22a
Sportschule

1 Der Kanton führt bei Bedarf eine Sportschule auf der Sekundarstufe I.

2 Der Landrat entscheidet über den Schulbetrieb bei geringem Bedarf. Er kann 
die Führung der Schule einer Gemeinde oder Dritten übertragen.

3 Der Kanton leistet an die Kosten der Schule einen Grundbeitrag. Soweit die 
weiteren Kosten nicht durch Gemeindebeiträge und Schulgelder der Erziehungs-
berechtigten gedeckt werden können, sind dafür Zuwendungen Dritter einzuset-
zen.

4 Der Regierungsrat regelt das Weitere, namentlich den Betrieb, die Aufsicht so-
wie die Höhe der Gemeindebeiträge und der Schulgelder.

4 Der Regierungsrat regelt das Weitere, namentlich den Betrieb, die Aufsicht so-
wie die Höhe der Gemeindebeiträge und der Schulgelder. Der Gemeindebeitrag 
beträgt maximal 50 Prozent der vollen Kosten.

Art.  80
Departement

1 Das für den Bildungsbereich zuständige Departement steuert und beaufsichtigt 
das gesamte Schul- und Bildungswesen des Kantons.
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2 Es sorgt im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung für regelmässige 
Evaluation aller Schulen auf der Volksschulstufe und für die Schulentwicklung 
und Begleitung von Entwicklungsprojekten. Es kann für Einzelfälle oder für spezi-
fische Anliegen Beratung anbieten oder vermitteln.

2 Aufgehoben.

3 Es führt eine Fachstelle Sonderpädagogik. Diese entscheidet über verstärkte 
sonderpädagogische Massnahmen.

4 Es führt eine Abklärungsstelle zur Ermittlung des individuellen Bedarfs bei ver-
stärkten sonderpädagogischen Massnahmen.

Art.  80a
Aufsicht über die Volkschule

1 Das Departement überprüft im Rahmen der Aufsicht über die Organe der Volks-
schule der Gemeinden die Einhaltung der kantonalen Vorgaben auf kommunaler 
Ebene.

2 Es begleitet die Entwicklung der Schulen und sorgt für die Bewahrung der Ein-
heitlichkeit der Grundstrukturen im ganzen Kanton.

3 Es kann zu diesem Zweck Richtlinien zur Sicherung der Qualität und Empfeh-
lungen zur Entwicklung von Organisation und Strukturen erlassen sowie beson-
dere Massnahmen anordnen.

Art.  80b
Qualitätssorge

1 Das Departement überprüft die Qualität der Volksschule in den Gemeinden und 
sichert damit eine angemessene Weiterentwicklung von Schule und Unterricht. 
Es kann bei der zuständigen Schulleitung und Schulkommission einen schriftli-
chen Bericht dazu einholen.

Art.  80c
Berichterstattung

1 Das Departement erstattet zuhanden Regierungsrat und Landrat periodisch Be-
richt über das Schulwesen in den Gemeinden und macht Hinweise auf Anpas-
sungsbedarf, falls dies angezeigt ist.
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Art.  81
Schulkommission

1 Die Schulkommission ist zuständig für die strategische Führung und die Auf-
sicht über die Schule in der Gemeinde. Sie erfüllt die ihr durch dieses Gesetz und
seine kantonalen und kommunalen Ausführungsbestimmungen übertragenen 
Aufgaben.

1 Die Schulkommission ist zuständig für die strategische Führung und die Aufsicht
über die Schule in der Gemeinde. Sie erfüllt die ihr durch dieses Gesetz und sei-
ne kantonalen und kommunalen Ausführungsbestimmungen übertragenen Aufga-
ben.

1a Ihr obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

a) Planung des längerfristigen Schulbetriebs mit dem Bedarf an Personal und In-
frastruktur;

b) Steuerung der Entwicklung der Schule auf Gemeindeebene;

c) Aufsicht über die Amtsführung der Schulleitung;

d Festlegung von Vorgaben zur Umsetzung des Berufsauftrages der Lehrperso-
nen;

e) Anstellung der Lehrpersonen;

f) Anordnungen im Einzelfall gemäss Gesetz und Verordnung;

g) Rechtsmittelinstanz auf Gemeindeebene;

h) Sicherstellung von Mitwirkungsmöglichkeiten der Erziehungsberechtigten.

2 Sie kann bestimmte Aufgaben anderen Kommissionen zuweisen. Artikel 93 des 
Gemeindegesetzes gilt sinngemäss. Entscheidbefugnisse können nur dann dele-
giert werden, wenn dies vom kantonalen Recht ausdrücklich vorgesehen ist und 
von der Gemeindeordnung nicht ausgeschlossen wird.

3 Bei kantonalen Schulen sowie Privatschulen mit öffentlicher Aufgabenerfüllung 
(Art. 8) tritt die in den entsprechenden Spezialvorschriften bestimmte Behörde an
die Stelle der Schulkommission.

Art.  90
Didaktisches Zentrum

Art.  90 Aufgehoben.
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1 Die Gemeinden gewährleisten den Betrieb eines gemeinsamen didaktischen 
Zentrums.

2 Es steht insbesondere den Lehrpersonen zur Information in pädagogischen und
didaktischen Belangen zur Verfügung.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

[Publikations- und Inkrafttretensklausel]

[Ort]

[Behörde]


